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1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 
über die Veröffentlichung einer oder mehrerer An-
zeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen 
Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der 
Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung 
innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss ab-
zurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht 
zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist 
der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen 
der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste 
Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist ab-
gerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berech-
tigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 
genannten Frist auch über die im Auftrag genannte 
Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen ab-
zurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, 
die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstat-
ten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung 
auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages 
beruht.

5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden 
Textteil-Millimeter dem Preis entsprechend in 
Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die 
erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Num-
mern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sol-
len, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, 
dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese 
Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen 
werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne 
dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindes-
tens drei Seiten an den Text und nicht an andere 
Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer 

redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen er-
kennbar sind, werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – 
auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlus-
ses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form nach einheitli-
chen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des 
Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen 
Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Veröffentlichung für den Verlag un-
zumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei 
Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern 
aufgegeben werden.
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vor-
lage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufma-
chung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils 
der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremd-
anzeigen enthalten, werden nicht angenommen.
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftragge-
ber unverzüglich mitgeteilt.

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigen-
textes und einwandfreier Druckunterlagen oder der 
Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für 
erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druck-
unterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz 
an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten 
Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise 
unleserlichem, unrichtigem oder bei unvoll-
ständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf 
Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Er-
satzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem 
der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. 
Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte, ange- 
messene Frist verstreichen oder ist die Ersatz-
anzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der 
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung 
oder Rückgängigmachung des Auftrages.
Schadensersatzansprüche aus positiver Forde-
rungsverletzung, Verschulden bei Vertragsab-
schluss oder unerlaubter Handlung sind – 
auch bei telefonischer Auftragserteilung – aus- 
geschlossen. Schadensersatzansprüche aus Un-
möglichkeit der Leistung und Verzug sind be- 

schränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens 
und auf das für die betreffende Anzeige oder 
Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines 
gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehil-
fen.
Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des 
Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt un-
berührt.
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der 
Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahr-
lässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen 
Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für 
grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den 
voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betref- 
fenden Anzeigenentgeltes beschränkt. Reklama-
tionen müssen – außer bei nicht offensichtlichen 
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang 
der Rechnung geltend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Ver-
antwortung für die Richtigkeit der zugesandten 
Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Feh- 
lerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Über-
sendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitge-
teilt werden.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften 
gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übli-
che, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung 
zugrunde gelegt.

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung 
leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 
14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige über-
sandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preis-
liste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an 
laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzel-
nen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszah-
lung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige 
Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zin-
sen sowie Einziehungskosten berechnet. Der Verlag 
kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung 
des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurück-
stellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszah-
lung verlangen.
Bei Vorliegen berechtigter Zweifel an der Zah-

lungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzei-
genabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich festgelegtes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages 
und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungs-
beträge abhängig zu machen.

15. In der Regel wird auf der Anzeigenrechnung eine 
belegersetzende Textspitze ausgedruckt. Wenn Art 
und Umfang des Auftrages es rechtfertigen, liefert 
der Verlag Belege; kann in solchen Fällen ein Be-
leg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine 
Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des 
Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung 
der Anzeige.

16. Kosten für die Anfertigung reprofähiger Vorla-
gen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder 
zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu 
tragen.

17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem 
Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch 
auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im 
Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige 
beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste 
oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – 
die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften 
gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich ver-
breitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres 
unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist 
nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Man-
gel, wenn sie
	 bei einer Auflage bis
	 50.000 Exemplare 20 v. H.
	 bei einer Auflage bis zu
	 100.000 Exemplare 15 v. H.
	 bei einer Auflage bis zu
	 500.000 Exemplare 10 v. H.
	 bei einer Auflage über
	 500.000 Exemplare 5 v. H. beträgt.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preismin- 
derungsansprüche ausgeschlossen, wenn der 
Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der 
Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass 
dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag 
zurücktreten konnte.
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18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die 
Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der An-
gebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernan-
zeigen werden nur auf dem normalen Postweg 
weitergeleitet.
Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier 
Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist 
nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle 
Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu 
verpflichtet zu sein.
Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter 
das Recht eingeräumt werden, die eingehenden 
Angebote anstelle und im erklärten Interesse des 
Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zuläs-
sige Format DIN A4 (Gewicht 100 g) überschrei- 
ten sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und 
Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlos-
sen und werden nicht entgegengenommen. Eine 
Entgegennahme und Weiterleitung kann dennoch 
ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, 
dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Ge-
bühren/Kosten übernimmt.

19. Reinzeichnungen werden nur auf besondere 
Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. 
Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate 
nach Ablauf des Auftrages. Die Pflicht zur Aufbe-
wahrung von Copys oder Barytabzügen endet 
einen Monat nach Ablauf des Auftrages.

20. Erfüllungsort ist Chemnitz. Im Geschäfts-
verkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-recht-
lichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichts-
stand Chemnitz. Soweit Ansprüche des Verlages 
nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, 
bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleu-
ten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder 
gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch 
bei Nicht-Kaufleuten im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach 
Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des 
Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand Chemnitz 
vereinbart.

Zusätzl. Geschäftsbedingungen des Verlages

a) Mit der Erteilung des Anzeigen- bzw. Bei-
lagenauftrages erkennt der Auftraggeber die 
Geschäftsbedingungen und die Preisliste an. 

Die zusätzlichen Geschäftsbedingungen gehen 
im Zweifelsfalle den allgemeinen Geschäftsbe- 
dingungen vor. Weichen Auftrag oder die ihm vom 
Auftraggeber zugrunde gelegten Bedingungen 
von den allgemeinen oder zusätzlichen Geschäfts-
bedingungen des Verlages ab, so gelten die Bedin-
gungen des Verlages, wenn nicht der Auftraggeber 
binnen sechs Tagen seit Auftragsbestätigung durch 
den Verlag schriftlich widerspricht.

b) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind 
verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen 
und Abrechnungen mit den Werbungstreiben-
den an die Preisliste zu halten. Die vom Verlag 
gewährte Mittlervergütung darf an die Auftragge-
ber weder ganz noch teilweise weitergegeben 
werden. Eine Provision wird nur an die vom Verlag 
anerkannten Werbemittler vergütet.

c) Für nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig 
veröffentlichte Anzeigen wird kein Schadensersatz 
geleistet. Dies gilt auch bei Nichterscheinen der 
Zeitung in Fällen höherer Gewalt oder bei Streik 
und Aussperrung.

d) Kombinierte Beilagen von einem oder mehreren 
Auftraggebern werden nicht angenommen. Der 
Verlag behält sich vor, die Veröffentlichung von 
Sammelanzeigen abzulehnen.

e) Der Verlag ist nach mündlichem Auftrag des An-
zeigenkunden berechtigt, private Kleinanzeigen im 
Abbuchungsverfahren zur regulieren. Gewerbliche 
Anzeigen bedürfen der Schriftform.

f) Im Rahmen der Geschäftsbeziehungen be-
kannt gewordene Daten werden mit Hilfe der EDV 
bearbeitet und gespeichert. Die Daten werden 
zu keinen anderen Zwecken als zu den Vertrags-
zwecken verwendet (gemäß § 28 Absatz 1 und 
§ 34 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz).

g) Die Verantwortung für den Inhalt und die 
rechtliche Zulässigkeit der Anzeige bzw. der für 
die Anzeigen zur Verfügung gestellten Text- und 
Bildunterlagen liegt beim Auftraggeber. Wird 
der Verlag wegen einer Anzeigenveröffent- 
lichung von Dritten abgemahnt oder gerichtlich 
in Anspruch genommen, stellt der Auftraggeber 
den Verlag von sämtlichen hieraus entstehen-
den Ansprüchen Dritter, Schäden oder Kosten 
einschließlich Gerichts- und Anwaltskosten frei. 

Weiterhin verpflichtet sich der Auftraggeber durch 
die Erteilung des Anzeigenauftrages, die Kosten für 
die Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die 
sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffent-
lichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach 
Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Dies 
gilt auch für Beilagenaufträge.

h) Für Sonderseiten und -rubriken, für in dieser 
Preisliste nicht erwähnte Teilbelegungen, Kombi-
nationsabschlüsse, für Kombinationen mit anderen 
Titeln und Anzeigenstrecken können vom Verlag 
abweichende Preise festgelegt werden. Dies gilt 
auch für Anzeigen, die in Sonderseiten – aus An-
lass von Jubiläen, Eröffnungen, Ausstellungen, 
Umbauten oder sonstigen Anlässen – erscheinen; 
soweit solche Veröffentlichungen von der Anzei-
genleitung veranlasste redaktionell gestaltete Bei-
träge enthalten, ist das hierfür seitens der einzel-
nen Auftraggeber anteilig zu zahlende Entgelt 
in dem festgelegten Preis enthalten, auf Ziffer 7, 
zweiter Satz, wird hingewiesen. Für Jahresab-
schlüsse über ¤ 0,5 Millionen Nettoumsatz und 
mehr sind Sondervereinbarungen möglich. Bei 
Änderung der Anzeigen- und Beilagenpreise treten 
die neuen Bedingungen auch für laufende Aufträge 
sofort in Kraft.

i) Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen, Ter-
min- oder Ausgabenänderungen, Textkorrekturen 
und Abbestellungen übernimmt der Verlag für 
Übermittlungsfehler keine Haftung. Abbestel- 
lungen von Anzeigen bzw. Beilagen müssen schrift-
lich oder unter Vorlage der Quittung bzw. eines 
Ausweises erfolgen.

j) Der Werbungstreibende hat rückwirkend An-
spruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von
Anzeigen innerhalb Jahresfrist entsprechen-
den Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen 
Auftrag abgeschlossen hat, der aufgrund der Preis- 
liste zu einem Nachlass von vornherein berechtigt. 
Der Anspruch auf rückwirkenden Nachlass erlischt, 
wenn er nicht innerhalb eines Monats nach Ablauf 
der Jahresfrist geltend gemacht wird.

k) Die Rubrizierung in Lokalausgaben erfolgt nach 
Maßgabe des Verlages.

l) Bei Konkursen oder gerichtlichen Vergleichen 
entfällt jeglicher Nachlass. Im Falle einer Klage 
wird der auf die streitgegenständliche Forderung 
gewährte Nachlass wieder belastet.

m) Anzeigen- und Beilagenaufträge lokaler In-
serenten aus dem Verbreitungsgebiet werden zu 
Ortspreisen berechnet. Bei Auftragserteilung über 
Werbemittler erfolgt die Annahme und Berech- 
nung zu den jeweiligen Grundpreisen.

n) Ein Ausschluss von Anzeigen- und Beilagen-
aufträgen (einschl. Produktausschluss) von 
Mitbewerbern kann weder für eine bestimmte 
Ausgabe noch für einen bestimmten Zeitraum zu-
gesichert werden. Anzeigen, die für eine bestimm- 
te Lokalausgabe bestellt worden sind, können aus 
drucktechnischen Gründen auch in anderen Teilaus-
gaben veröffentlicht werden. Soll dies ausge-
schlossen sein, ist ein Vermerk auf dem Anzeigen- 
auftrag erforderlich.

o) In Ergänzung zu Ziffer 14 der „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ werden bei Zahlungsver-
zug oder Stundung Verzugszinsen erhoben, die  
3 v. H. über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank liegen.

p) Der Auftraggeber ist damit einverstanden, 
dass die von ihm stammenden Angaben sowohl 
ergänzend zu der Veröffentlichung in der oder den 
Druckschriften in elektronischen Medien verbrei-
tet, als auch in Marktanalysen, verarbeitet werden.

q) Der Verlag behält sich vor, ab zehn gewerblicher 
Zuschriften von einem Absender auf Chiffreanzei-
gen, eine Weiterleitungsgebühr auf der Basis des 
jeweils gültigen Posttarifs zu berechnen.

r) Der Verlag ist nicht verpflichtet, im Chiffredienst 
Zuschriften von Mitbewerbern auf dem Print-/
Online-Anzeigenmarkt weiterzuleiten.

s) Bei Fließsatzanzeigen sind Abkürzungen zuläs-
sig, sofern sie nicht willkürlich sind, sich ein Sinn 
ergibt und die Abkürzungen grammatikalisch sowie 
orthographisch richtig sind. Der Verlag behält sich 
vor, Änderungen und Einschränkungen zu veran-
lassen.

t) Bei Fließsatzanzeigen besteht kein Anspruch auf 
Belegausschnitte.

u) Die über NBRZ geschalteten Anzeigen werden 
bei der Gewährung von Rabatten durch den Verlag 
nicht berücksichtigt.


